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50 Jahre Zollvertrag zwischen der 
Schweiz und Liechtenstein 
Jubiläumsausstellung im Landesmuseum (Vaduz) wurde am Dienstag eröffnet 
Was der schweizerisch-liechtenstei
nische Zollvertrag für unser Land, 
unsere Leute und unser Leben be
deutet, weiss  jedermann, weil er e s  
am eigenen Leibe im positivsten 
Sinne verspürt. Das 50jährige Zoll
vertragsjubiläum, das auf den 29. 
März 1973 fiel und am 7./8. Septem
ber offiziell begangen wird, gab im 
Laufe der letzten Wochen und Mo
nate genug Anlass zu Betrachtun
gen des schweizerisch-liechtenstei
nischen Zusammenlebens. 

Was der Zollvertrag ist, wie  e s  
dazu kam und was eigentlich drin 
steht, kann seit gestern jedermann 
selbst nachlesen. Nach einer klei
nen Eröffnungsfeier am Dienstag
abend, ist die Jubiläumsausstellung 
«50 Jahre Zollvertrag» im Liechten
steinischen Landesmuseum seit 

ôr 50 3af)ren 
Zitate aus dem «Volksbiatt» 

Ii .  August 1923 
Eingesandt vom Unterland. Wegen 
der heurigen sehr guten Heuernte 
sind die meisten Bauern hier in der 
Lage, nächsten Winter ein oder 
zwei Stücke mehr Vieh zu halten, 
oder Heu zu verkaufen. Voraus
sichtlich wird also, wenn das Vieh 
von den Alpen kommt, ziemlich 
Kauflust da sein. Ein Bauer von  
Mauren meinte, dass allein in der 
Gemeinde Mauren gegen 100 Stück 
Vieh mehr gehalten werden kön
nen, 

Eingesandt. Ein kleines Einge
sandt in Nr. 60 des L.-V., das gegen 
ein Gesetz spricht, welches nichts 
anderes als einen Eingriff in das 
Privateigentum, eine starke Bevor
mundung der Bauern darstellt, ver
anlasst gewiss keinen Bauern, der
artige Artikel, wie  in Nr. 61 der O.-
N., in Fettdruck vom Stappel zu las
sen, sondern dies können nur — im 
Schatten — einige Gesetzesfabri
kanten besorgen, derweil die 
Bauern im Schweiss ihre heimatli
che Scholle bebauen. 

Entschuldigen aber würden viel
leicht diese Herren, wenn das Volk 
eventuell einmal sagen würde, hie-
her und nicht weiter; wir wollen 
nicht noch mehr Kommissionen; 
nicht notwendig ist es, wenn je
mand ein Stück Boden verkaufen 
oder einen Pachtvertrag abschlies-
sen will, nach allen Seiten Knix ma
chen und fragen zu müssen, darf 
ich, und dann erst noch, was bin ich 
euch schuldig. Eine derartige 
Schlinge kann wohl niemand 
passen, welche bei jeder Bewegung 
zugezogen werden kann. 

Mehrere Bauern. 

Mittwoch jedermann frei zugäng
lich. 

Das Konzept und die Organisa
tion der Ausstellung lag in den 
Händen des Landesarchivs, der 
Ländesbibliothek und des Landes
museums. Die ausgestellten Fotos 
und Reproduktionen stellte Walter 
Wächter her, für die Gesamtgestal
tung der Sonderschau zeichnet 
Louis Jäger verantwortlich. Die 
Ausstellung befindet sich im ersten 
Stock des Landesmuseums. Für die 
Dauer der Jubiläumsausstellung 
wird kein Eintritt erhoben. 

Die Ausstellung beginnt mit Do
kumenten aus der Zeit des Zollan
schlusses mit Oesterreich (Reichs
gesetzblätter, Bilder von alten An
sageposten, Amtsschilder), ein
schliesslich der Petition von 201 
Schaaner Bürgern, die schon im 
Januar 1863 einen Zollanschluss
vertrag mit der Schweiz forderten. 

Mit dem Ende des österreichisch
liechtensteinischen Zollvertrages 
nach dem 1. Weltkrieg sind in der 
Jubiläumsausstellung auch Bilder 
und Schriftdokumente aus der Zwi
schenperiode mit der eigenen liech
tensteinischen Grenzwache zu se
hen. Selbstverständlich gehört das 
Schmuggel-Unwesen, das in jenen 
Jahren besonders üppige Blüten 
trieb, ebenso zum Ausstellungsthe
ma, wie  fein alter Zolltarif. 

Von der Schmugglerromantik 
geht es dann in seriösere Bereiche 
über. Die Sonderschau zeigt die er
sten Dokumente der Annäherung 
an die Schweiz, Bilder der Ver
handlungsdelegationen, der damals 
im Amte befindlichen Magistraten 
in Bern und Vaduz, Broschüren der 
Gegner des Zollanschlusses aus 
Buchs und solche v o n  Befürwortern 
aus Altstätten, sowie einen Quer
schnitt durch die liechtensteinische 

Presse mit ihren Beiträgen zum 
Zollverlrag von Anbeginn bis 
heute. 

Das reich vorhandene, schriftli
che Dokumentationsmaterial wurde 
von  der Ausstellungsgestaltung mit 
interessanten alten Bildern, Uni
formteilen, original Hinweisschil
dern und lebensgrossen Schaufen
sterpuppen in den historischen Uni
formen geschickt aufgelockert. 

Die Sonderausstellung «50 Jahre 
Zollvertrag» dauert noch bis zum 
30. September und ist täglich von  
10.00 bis 12.00 Uhr und von 13.30 
bis 17.00 Uhr geöffnet. Es wird kein 
Eintritt erhoben. Während der 
Dauer der Jubiläumsausstellung 
kann auch das Landesmuseum 
gratis besucht werden. 
Unsere Aufnahme zeigt einen Aus
schnitt der Jubiläumsausstellung im 
Landesmuseum. (Bild: X. Jehle) 

Umweltschutz: Liechtenstein 
als Beispielt 
Zu einem Bildbericht in der Umwelt-Fachzeitschrift «Plan» 
I n  ih re r  neues ten  Ausgabe  widmet  d ie  
in Solothurn erscheinende Umwelt-
Fachzeitschrift «Plan» (Nr. 8/1973) den  
Umweltschutzbemühungen in unserem 
Lande einen mehrseit igen Bericht. Für  
den  Inhal t  des Beitrages zeichnet  Dipl. 
Ing. Mario Broggi verantwortl ich.  In  
der  Einleitung heb t  de r  Au to r  d a s  
wachsende  Interesse de r  Bevölkerung 
für d ie  Belange des  Umweltschutzes 
hervor.  Er gibt sodann einen chronolo
gischen Ueberblick ü b e r  die berei ts  i n  
die W e g e  gelei teten Umweltschutz-
massnahmen in unse rem Lande, wobei  
e r  e ine  Auftei lung in «biologischen» 
u n d  «technischen» Umweltschutz vor 
nimmt. Lesen Sie nachs tehend Auszüge  
aus  dem Beitrag i n  d e r  Zeitschrift 
«Plan»: 

Biologischer Umweltschutz: Schon 1866 
weitsichtige Waldordnung geschaffen 

W e n n  wi r  un te r  dem biologischen 
Umweltschutz Sicherungs- u n d  Gestal
tungsaufgaben für unse re  Umwel t  ver
stehen, so müssen wir, u m  die ers ten  
liechtensteinischen Massnahmen in 
diesem Sinne zu finden, das  Rad de r  
Zeit  ins letzte Jah rhunder t  zurückdre
hen. Unsere Landschaft muss  damals  in 
e inem sehr  schlechten Zustand gewesen  
sein, 

Erst mi t  der  Durchsetzung einer 
weitsichtigen Waldordnung aus  dem 
J a h r e  1866 — in den wesent l ichen Zü
gen  heute  noch gültig — u n d  mi t  de r  
k l a r en  Aussage  der Walderha l tung  in 
damaliger  Verteilung, w u r d e n  wesentli
c h e  Akzente  gegen e ine  weitere Ver
wüs tung  gesetzt. Dieser Waldordnung  
folgten 1867 ein Gesetz zu r  Verbesse
rung  de r  Alpwirtschaft, 1872 ein Rüfe-
gesetz  mit  Massnahmen gegen  die Ero
sion, 1899 ein Bannwaldgesetz. Damit 

waren  die ers ten  gesetzlichen Voraus
setzungen für e ine  flächenhafte Er
hal tung unserer  Landschaft er lassen.  

Die Geburtsstunde des liechtenstei
nischen Naturschutzes müssen  w i r  in 
e iner  Gegenströmung zur  beginnenden 
Industrial isierung u n d  e ine r  radikalen 
Umgestal tung de r  Landschaft suchen.  

So galten denn  auch  bei  uns  die er
s ten gesetzlichen Bestimmungen dem 
Pflanzenschutz. Mi t  dem Schutz des  
Edelweiss und  wei terer  Alpenpflanzen 
im J a h r e  1903 besitzt Liechtenstein e ine  
de r  ä l te ren  diesbezüglichen Schutzbe
stimmungen. 1908 ist das Gründungs
j a h r  des l iechtensteinischen Alpen
vereins.  1912 dehnt  de r  Historische 
Vere in  in einer Statutenrevision seine 
Tät igkei t  a u c h  auf d e n  Naturschutz  aus.  
Diese be iden  grossen Organisat ionen 
haben  in unserem regionalen Leben 
einen festen Platz erhalten. Sie sind 

denn auch die treibenden Kräfte für d ie  
Schaffung eines eigentlichen Natur
schutzgesetzes. Das l iechtensteinische 
Naturschutzgesetz, das, bezogen auf d ie  
damalige Zeit, r ech t  modern anmutet ,  
tritt am 3. Ju l i  1933 in Kraft und  ha t  in  
seinen wichtigsten Teilen heute  noch 
Geltung. 

Dieses Naturschutzgesetz vermochte  
in den nächsten zwanzig Jahren  k a u m  
Fuss zu fassen. Krisen und  Kriege 
brachten auch andere  u n d  näherl iegen
de Sorgen. Erst zu Beginn der fünfziger 
Jahre  wird das  Eis für den  Natur
schutz gebrochen.  Auslösender Faktor  
w a r  einmal m e h r  eine pflanzen-
schiitzerische Aktion. Im M a l b u n t a l  
hatte de r  Massentourismus eingesetzt.  
1952 wurde  auf Grund des  Naturschutz
gesetzes das  gesamte  Einzugsgebiet des  
Malbunbaches zum absoluten Pflanzen
schutzgebiet  e rk lä r t  und  eine Berg-
wacht  des Alpenvereins  zur Ueberwa-
chtmg eingesetzt. 1961 wird mit der  Un
terschutzstellung e ine r  rund 40 h a  
grossen Riedflüche das  erste Natur
schutzgebiet geschaffen. 

Die neuen Aufgaben des Naturschutzes 
Der Begriff des Naturschutzes ha t  sich 
gewandelt .  Nicht mehr  die einzelne Na
turerscheinung — das  Naturgebilde — 
steht im Mittelpunkt,  sondern die ge
samte Landschaft als  Lebensgrundlage 
und  Umwel t  für uns  Menschen. Damit 
muss de r  Naturschutz neben seinen 
konservierenden Massnahmen heule  
vermehr t  zu operativen,  gestalterischen 
Mitteln greifen. Es gilt  heute  vor  allem 
die Probleme zu lösen, die durch den  
fortschreitenden Nutzungswandel in 
de r  Landschaft infolge der  zunehmen
den  Technisierung und Industrialisie
rung ents tanden sind.  

In den  Tallagen ist es  die s tarke  Zer-
siedelung, die e ine  Verknappung d e s  
günstigen Agrar raumes  bewirkt.  In den  
«aufwerligen» Lagen, das  heisst  in den 
steileren Gebieten, ist es  die Extensi-
vierung, die uns Sorge bereiten muss. 

Weite Gebiete werden  heute  nicht  
mehr landwirtschaftlich genutzt. Diese 
Slrukturänderung in der  alpinen und 
montanen Landwirtschalt  brachte  für 
unsere  Landschaft  unerwar te te  Folge
schäden.  

Diese Zerfallserscheinungen im Al
penraum sind alarmierend, und in de r  
Folge wurde  auch nach Lösungsmög
lichkeiten gesucht.  Eine Regierungsver
ordnung aus  d e m  J a h r e  1968 über  d ie  
Sanierung der  Alp- u n d  Berggebiete 
versucht  eine Lösung für das Ganze an
zustreben. Die integrale Berggebietssa
nierung ist heute  in vollem Gange, und  
jährl ich werden rund 2 Prozent d e s  
Staatsbudgets, das  sind rund 2 Millio
n e n  Franken,  für dieses grosse Unter
fangen ausgegeben.  Dies umfasst un te r  
anderem: die Erschliessung des Sanie
rungsraumes,  Wald-Weide-Trennungen,  
Aufforstungen, Weidesanierungen,  La
winen und Wildbachverbauungen.  Da
mit wird für rund  39 Prozent der  Lan
desfläche, nämlich 6200 ha, eine Lösung 
angestrebt,  die den Schutz des Alpen
raumes beinhaltet .  

Auf der  Rheintalseite, im Bereich 
zwischen dem I-Iangfuss und der  W a s 
serscheide, ist e s  im - vorwiegenden 
Privat land wei taus  schwieriger, e ine  
Lösung zu finden. Mittels Wald-Ent-
wicklungsplänen wurden  die künftig 
zum Walda rea l  zuzuschlagenden Ge
biete  erfasst. Das Land bezahlt  für d ie  
offenzuhaltenden Flächen Nutzungsprä
mien p ro  Flächeneinheit .  Das Brach
landproblem wird abe r  auch  so noch zu 
wei teren Ueberlegungen führen müs
sen.  

Technischer Umweltschutz: 
Boden-, Luft- und Wasserverschmutzung 
spät aktuell 
Die Verschmutzung v o n  Boden, Luft 
u n d  Wasser  wurde  in unserem Land re-

Fortsetzung auf S/3 

O O j a h r e  
ZOliVEKTRAS 
Ausstellung Im Landesmuseum, Vaduz 
14. August bis 30. September 1973. 
Während der Sonderausstellung «50 Jahre 
Zollvertrag Schweiz-Liechtenstein» Ist der 
Eintritt ins Liechtensteinische Landes
museum frei. ' 
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